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Amtliche Mitteilungen Nr. 04 vom 22.02.2019

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadtverwaltung Wittichenau

__________________________________________________________

Zusätzliche Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes im Jahr 2019

Werte Bürgerinnen und Bürger,
die Stadtverwaltung Wittichenau gibt bekannt, dass das Einwohnermeldeamt,      Ticinplatz 2,

an folgenden Samstagen in der Zeit von 09.00 – 11.00 Uhr
(02.02., 02.03., 06.04., 04.05., 25.05., 06.07., 03.08., 31.08., 28.09., 26.10., 07.12.2019)

für die Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen geöffnet ist.

Bitte legen Sie generell bei der Beantragung von Personalausweisen, Reisepässen sowie Kinder-
ausweisen die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch vor.

Markus Posch, 
Bürgermeister

Straßensperrungen zu den 
Faschingstagen in Wittichenau

Anlässlich des Wittichenauer Karnevals kommt es in Wittichenau 
von Samstag, den 02.03.2019 ab 10 Uhr bis Dienstag, 05.03.2019, 
24.00 Uhr zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.
Während der gesamten Zeit ist die Innenstadt nur für Anlieger 
frei. Die Umleitung erfolgt über die August-Bebel-Straße, Bahn-
hofsstraße und Saalauer Straße.
Während der Umzüge am Samstag (13.00 Uhr – 16.30 Uhr) und 
am Rosenmontag (12.00 – 16.30 Uhr) ist das Befahren auf Grund 
einer Vollsperrung auch für Anlieger nicht möglich. Wir bitten 
darum, die Umgehungsstraße als Umleitung zu nutzen. 
Besucher der Umzüge nutzen bitte möglichst weiträumig die aus-
geschilderten Parkmöglichkeiten, beispielsweise aus Maukendorf 
kommend an der Kober-Mühle und Hosker Straße einseitig; aus 
Kamenz kommend links am Ortseingang bei der MKH und rechts-
seitig bis Tankstelle sowie den Parkplatz am Bahnhof. 
Besucher aus Hoyerswerda nutzen bitte die Parkmöglichkeiten in 
Keula und seitlich in Richtung Neudorf. 
An der Staatsstraße S 95 nach Oßling sowie S 285 
nach Maukendorf darf nicht geparkt werden! 

Bitte beachten Sie die Zusatzbeschilderung!

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Polizei verstärkt Kon-
trollen durchführen wird.

ACHTUNG! Bus-Linienverkehr!

Bitte beachten Sie auch den veränderten Linienverkehr für die 
Linien 152, 153, 162, 164, 182 der Regionalbus Oberlau-
sitz GmbH und die Linie 197 der Firma Schmidt Reisen. 

Ab 02.03.2019, 10 Uhr, werden die Haltestellen in Wittichenau 
nicht mehr angefahren. Bitte die beidseitige Ersatzhaltestelle auf 
der S 285 (Höhe Pferdehof Schlegel) und Wittichenau Waldbad 
nutzen. Die Ersatzhaltestelle ist deutlich gekennzeichnet. 
Wir bitten um erhöhte Vorsicht und Rücksichtnahme! 
Das Überholen stehender Busse mit Warnblinkanlage ist laut 
STVO verboten.
Am Sonntag, den 03.03.2019 sowie am Montag, den 04.03.2019  
bleibt die Innenstadt für den Linienverkehr gesperrt. Das heißt, 
dass die Haltestellen „Markt“ und „Schule“ während dieser Tage 
nicht angefahren werden. Hier ist ebenso die Ersatzhaltestelle an 
der S 285 zu nutzen.
Der Ortsteil Hoske wird Montag, 04.03.2019, ab 12 Uhr nicht mehr 
von der L 162 angefahren. Die Ersatzhaltestelle befindet sich am 
Abzweig Kotten über Kotten und Liebegast.

Die Linien 152, 164 und 182 fahren über die Umgehungsstraße 
zur Ersatzhaltestelle, bei einigen Fahrten besteht die Wendemög-
lichkeit in Dubring bzw. Brischko.

Am Dienstag, den 05.03.2019 wird die Haltestelle „Markt“ nicht 
angefahren. Alle Linien fahren über die August-Bebel-Straße, Hal-
testelle „Schule“. 
Ab Mittwoch, den 06.03.2019 fahren alle Linien wieder ihren üb-
lichen Linienweg und in Wittichenau werden wieder alle Haltestel-
len original bedient!

Bitte die Aushänge an den Haltestellen beachten!
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Beschlüsse aus der Stadtratssitzung Nr. 01 / 
2019 vom 13.02.2019 mit Erläuterungen 

Beschluss-Nr.  01 / 01 / 2019
Der Stadtrat beschließt, das Erfrischungsgeld für die Kommunalwahlen am 
26.05.2019 wie folgt festzusetzen:
 - für die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses  25,00 € 
 - für die Vorsteher und stellvertretenden Vorsteher 
                allgemeiner Wahlvorstände                                            25,00 €
 - für die Beisitzer allgemeiner Wahlvorstände   20,00 €
 - für den Vorsteher und stellvertretenden Vorsteher 
                des Briefwahlvorstandes                                                          20,00 €
 - für die Beisitzer des Briefwahlvorstandes   15,00 €
 - für die Hilfskräfte zur Auszählung in den Wahlbezirken 1 bis 3   15,00 €.

Erläuterung:
Am 26.05.2019 finden zusammen mit den Europawahlen auch Kommunalwahlen 
(Kreistags-, Stadtrats- und Ortschaftsratswahlen) statt. Die Mitglieder des Gemein-
dewahlausschusses und der Wahlvorstände in den einzelnen Wahlbezirken (ein-
schließlich des Briefwahlvorstandes) erhalten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine 
Aufwandsentschädigung, die man traditionell „Erfrischungsgeld“ nennt.
Die Festsetzung der Höhe dieser Aufwandsentschädigung für die drei Kommunal-
wahlen liegt dabei in der Verantwortung der Gemeinden. Die Stadtverwaltung und 
der Stadtrat haben sich hierbei dafür entschieden, die Höhe - wie schon bei den 
vorangegangenen Kommunalwahlen - nach der ausgeübten Funktion zu differen-
zieren, damit sich auch die Unterschiede bezüglich Arbeits- und Zeitaufwand, not-
wendigem Fachwissen und Maß der Verantwortung darin widerspiegeln.

Beschluss-Nr.  02 / 01 / 2019
Der Stadtrat der Stadt Wittichenau stimmt der Neufassung der Benutzungs- und 
Gebührensatzung der Stadtbibliothek Wittichenau in der vorliegenden Entwurfs-
fassung vom 30.01.2019 zu.

Erläuterung:
Zum 01.05.2019 wird die Stadtbibliothek auf ein elektronisches System umgestellt, 
wodurch ein wesentlich effektiveres Arbeiten möglich sein wird. Alle Bücher werden 
bis dahin mit einem Scancode versehen sein, so dass die Ausleihe dann mit einem 
Scanner erfasst und auf das jeweilige Kundenkonto verbucht werden kann. Auch 
die Leihfrist wird dann elektronisch überwacht.
Die Bibliothekssatzung wurde aus diesem Anlass überarbeitet und insgesamt neu 
gefasst (siehe gesonderte Bekanntmachung). Hervorzuheben ist, dass nach wie 
vor keine Jahresgebühr von den Nutzern erhoben wird, was im Vergleich mit ande-
ren Bibliotheken keine Selbstverständlichkeit ist. Auch die Ausleihgebühren für CDs 
und DVDs entfallen mit dem Inkrafttreten der neuen Satzung zum 01.05.2019. 

Beschluss-Nr.  03 / 01 / 2019
Der Stadtrat der Stadt Wittichenau beschließt auf der Grundlage des Haushaltsbe-
gleitgesetzes 2019/2020 des Freistaates Sachsen, Artikel 22, Nr. 4 Buchstabe b mit 
Wirkung zum 01.06.2019 eine Änderung der Vereinbarung zur Kindertagespflege. 
§ 5 Absatz 3 der Vereinbarung zur Kindertagespflege wird um folgenden Satz er-
weitert:
 „Die Tagespflegeperson erhält einen Zuschuss zur Finanzierung der mit-
          telbaren pädagogischen Tätigkeit gemäß § 18 Absatz 3 des Gesetzes 
               über Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG).“

Erläuterung:
Im Dezember 2018 hat der Sächsische Landtag das Haushaltsbegleitgesetz 
2019/2020 beschlossen. In Artikel 22 dieses Gesetzes wurden dabei auch Ände-
rungen des Sächsischen Kita-Gesetzes festgeschrieben, die eine Verbesserung 
der Finanzausstattung aller Kinderbetreuungseinrichtungen - auch der Kinder-
tagespflege bei Tagesmüttern - zum Inhalt haben.
Auf der Basis dieser neuen gesetzlichen Regelung wird es ab dem 01.06.2019 für 
jedes bei einer Tagesmutter aufgenommene Kind zur Finanzierung der mittelbaren 
pädagogischen Tätigkeiten (z.B. für Vor- und Nachbereitung sowie Dokumentation) 
einen zusätzlichen Landeszuschuss in Höhe von 420 €/Jahr geben. 
Da dieser Betrag vom Land an die Kommune gezahlt und von dort an die Tages-
mutter weitergereicht wird, ist die vertragliche Vereinbarung der Kommune mit der 
jeweiligen Tagesmutter um einen entsprechenden Passus zu erweitern.

Beschluss-Nr.  04 / 01 / 2019
A b w ä g u n g s b e s c h l u s s  
über die während der Beteiligungsverfahren zum Entwurf des 

Bebauungsplanes „Saalau Ziegeleistraße“ in der Fassung vom 
November 2018 eingegangenen Hinweise, Anregungen und Be-
denken

Der Stadtrat beschließt, den im beigefügten Abwägungsbericht empfohlenen Ent-
scheidungen zu den Hinweisen, Anregungen und Bedenken der berührten Träger 
öffentlicher Belange und der Bürger zum Entwurf des Bebauungsplanes „Saalau 
Ziegeleistraße“ in der Fassung vom November 2018 zu folgen.

Erläuterung:
Im Ortsteil Saalau besteht dringender Bedarf an verfügbaren Eigenheimbaustellen. 
Daher hatte der Stadtrat am 28.02.2018 die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
beschlossen, durch den Außenbereichsflächen rechtsseitig an der Straße Richtung 
Kulturhaus und EVSE in Bauland umgewandelt werden sollen. Aufgrund der gerin-
gen Flächengröße des Bebauungsplanes war ein vereinfachtes Verfahren ohne 
Umweltprüfung möglich.
Ein erster Planentwurf in der Fassung von August 2018 wurde bereits vom 17.09. 
bis 18.10.2018 öffentlich ausgelegt. Im Ergebnis der eingegangenen Hinweise, An-
regungen und Bedenken gab es einige Planänderungen. Daraufhin wurde in der 
Stadtratssitzung vom 19.12.2018 eine erneute Auslegung des geänderten Planent-
wurfs beschlossen, die vom 07.01. bis 07.02.2019 erfolgte. Mit dem Abwägungsbe-
schluss wurden nun alle Hinweise und Bedenken beider Auslegungsverfahren vom 
Stadtrat abschließend bewertet und abgewogen, ob und ggf. in welcher Weise sie 
in die Endfassung des Planes einfließen. 

Beschluss-Nr.  05 / 01 / 2019
S a t z u n g s b e s c h l u s s  
über den Bebauungsplan „Saalau Ziegeleistraße“ in der           
Fassung vom Februar 2019

1.  
Aufgrund des § 10 BauGB beschließt der Stadtrat der Stadt Wittichenau den Be-
bauungsplan „Saalau Ziegeleistraße“ in der Fassung vom Februar 2019, beste-
hend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen als Satzung.
2.  
Die Begründung wird gebilligt.
3.  
Das Bau-, Gewerbe- und Ordnungsamt wird beauftragt, den Bebauungsplan 
„Saalau Ziegeleistraße“ in der Fassung vom Februar 2019 beim Landratsamt Bau-
tzen zur Genehmigung einzureichen sowie den Satzungsbeschluss ortsüblich be-
kanntzumachen. 
Dabei ist auch anzugeben, wo die Satzung während der Dienststunden eingese-
hen und über den Inhalt  Auskunft verlangt werden kann.

Erläuterung:
Mit dem Abwägungsbeschluss ergibt sich aus dem ursprünglichen Planentwurf und 
der Einbeziehung von Hinweisen, Anregungen und Bedenken aus den zwei öf-
fentlichen Auslegungs- und Beteiligungsverfahren die endgültige Fassung des Be-
bauungsplans. Durch den Beschluss dieser Fassung wird das Satzungsverfahren 
abgeschlossen, so dass der Bebauungsplan mit der öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft treten kann (siehe gesonderte Bekanntmachung). 

Wittichenau, 15.02.2019

Georg Szczepanski
stellvertretender Bürgermeister
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Benutzungs- und Gebührensatzung 
der Stadtbibliothek Wittichenau 

 
Auf der Grundlage von § 4 Abs. 1 der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62) hat der Stadtrat 
der Stadt Wittichenau am 13.02.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1   Allgemeines
 
Die Stadtbibliothek ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Wittichenau.

§ 2  Nutzungsberechtigte 
 
Die Stadtbibliothek steht allen Einwohnern sowie allen öffentlichen Einrichtungen, 
Vereinen und Bildungsträgern der Stadt Wittichenau zu nichtgewerblichen Zwe-
cken der Kultur-, Erziehungs-, Bildungs- und Freizeitarbeit zur Verfügung. Eine 
Nutzung erfolgt nur bei Vorhandensein eines Benutzerausweises.

§ 3  Benutzung 
 
(1) Der Benutzer meldet sich persönlich unter Vorlage seines gültigen Perso-
        nalausweises an. Für Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr er-
               folgt die  Anmeldung durch bzw. mit Zustimmung der Eltern.
(2) Mit der Anmeldung erhält jeder Nutzer einen Benutzerausweis. Dieser ist 
      nicht übertragbar und auf Verlangen vorzuzeigen. Änderungen der 
               persönlichen Daten oder der Verlust des Ausweises sind der Stadtbiblio-
               thek Wittichenau unverzüglich mitzuteilen. 
(3) Die Leihfrist der Medien beträgt in der Regel vier Wochen. 
(4) In begründeten Fällen kann die Leihfrist verkürzt werden.
(5) Die Leihfrist kann vor Fristablauf auf Antrag verlängert werden.
(6) Die Weitergabe ausgeliehener Medien an Dritte ist nicht gestattet.
(7) Präsenzbestände sind in der Regel nicht ausleihbar.
(8) Nicht vorhandene Medien können über die Fernleihe vermittelt werden. 
               Dies betrifft Medien, die weder vor Ort noch in der Kreisergänzungsbibli-
               othek vorhanden sind.
(9) Die Benutzung der Bibliothek ist nur während der festgelegten Öffnungs-
           zeiten möglich. Diese werden durch Aushang und auf der Internetseite 
               der Stadt bekannt gegeben. Die Bibliothek kann aus wichtigen Gründen
               zeitweilig geschlossen werden. 
(10) Die Anzahl auszuleihender Medien kann begrenzt werden. Ausgeliehene
               Medien können vorbestellt werden.
(11) Den Anordnungen der Mitarbeiter der Stadtbibliothek Wittichenau ist Fol-
              ge zu leisten. Belästigungen oder Behinderungen anderer Benutzer sind 
           zu vermeiden. Insbesondere ist das Rauchen, Essen und Trinken nicht 
          gestattet. Die Mitarbeiter der Stadtbibliothek sind berechtigt, bei wieder
               holten oder groben Verstößen ein Hausverbot auszusprechen sowie Nut-
              zer zeitweise oder dauerhaft von der Bibliotheksnutzung auszuschließen. 
(12) Benutzer, die gegen diese Satzung verstoßen, können durch die Mit-
          arbeiter der Stadtbibliothek generell von der Bibliotheksnutzung ausge-
               schlossen werden. 

§ 4  Rückgabe 
 
(1) Die ausgeliehenen Medien sind der Stadtbibliothek innerhalb der festge-
               legten Frist im Rahmen der Öffnungszeiten zurückzugeben. 
(2) Bei Überschreitung der vereinbarten Leihfrist werden grundsätzlich 
               Säumnisgebühren nach § 6 Abs. 2  Nr. 3 fällig. 
  
        
§ 5  Haftung 
 
(1) Der Benutzer hat alle Medien beim Gebrauch sorgfältig zu behandeln und 
               vor Beschädigung und Verlust zu bewahren. 
(2) Der Benutzer bzw. dessen Beauftragter ist verpflichtet, bei Rückgabe auf
               Schäden und Mängel der überlassenen Gegenstände hinzuweisen. 
(3) Eine Haftung der Stadtbibliothek Wittichenau für Schäden jeglicher Art im 
               Zusammenhang mit der Nutzung von Medien wird ausgeschlossen.
(4) Der Benutzer haftet für die von ihm verursachten Schäden einschließlich
         der Folgeschäden. Dies gilt auch für Schäden, die infolge verspäteter
               Rückgabe entstehen. 
(5) Als Ersatz bei Verlust der Medien gilt die Ersatzbeschaffung durch den
               Benutzer. Dies ist im Vorfeld mit dem Bibliothekspersonal abzustimmen.
                  Wird innerhalb eines Monats kein Ersatz beschafft, so ist die Stadtbibliothek 

berechtigt, eine Geldleistung in Höhe des Wiederbeschaffungswertes zu fordern. 
 

§ 6  Gebühren

(1) Für die Benutzung der Stadtbibliothek Wittichenau fallen keine Jahresge
               bühren an.
(2) Gebühren werden in folgenden Fällen erhoben:
   1.  Fernausleihe  2,50 € zzgl. Auslagen
   2.  Ersatzausweis  1,00 €
   3.  Säumnisgebühren bei Überschreitung der 
                                                vereinbarten Leihfrist 0,50 € je Medium und 
                                                angefangene Verzugswoche

§ 7  Gebührenschuldner 
 
(1) Schuldner der Gebühren ist der Benutzer der Stadtbibliothek Wittichenau. 
               Schuldner der Gebühren ist auch, wer sich zur Übernahme dieser schrift-
        lich verpflichtet hat oder für die Gebührenschuld eines anderen kraft 
               Gesetzes haftet. 
(2) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 

§ 8  Speicherung personenbezogener Daten 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt nach 
den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (EU DS-GVO) vom 27. April 
2016. 
Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht.
 

§ 9  Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.05.2019 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbibliothek Wittich-
enau vom 03.12.1993 in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 29.06.2018 
außer Kraft.

Wittichenau, 14.02.2019

Georg Szczepanski      
stellv. Bürgermeister

Hinweis auf die Fristen zum Geltendmachen von Verletzungen von 
Verfahrens- und Formvorschriften:

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 5 SächsGemO gelten Satzungen und ande-
re ortsrechtliche Vorschriften, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der SächsGemO zustandegekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustandegekommen.       
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung oder des anderen Ortsrechts nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekannt-
     machung der Satzung oder des  anderen Ortsrechts verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrig-
    keit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
    a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
    b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Stadt unter 
        Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend
        gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 und 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Ö f f e n t l i c h e   
B e k a n n t m a c h u n g

Satzungsbeschluss zum
Bebauungsplan „Saalau Ziegeleistraße“

Der Stadtrat der Stadt Wittichenau hat in seiner Sitzung vom 
13.02.2019 folgenden Beschluss gefasst:

Beschluss-Nr.  05 / 01 / 2019

S a t z u n g s b e s c h l u s s  
über den Bebauungsplan „Saalau Ziegeleistraße“ 
in der   Fassung vom Februar 2019

1.  
Aufgrund des § 10 BauGB beschließt der Stadtrat der Stadt Wit-
tichenau den Bebauungsplan „Saalau Ziegeleistraße“ in der Fas-
sung vom Februar 2019, bestehend aus der Planzeichnung und 
den textlichen Festsetzungen als Satzung.
2.  
Die Begründung wird gebilligt.
3.  
Das Bau-, Gewerbe- und Ordnungsamt wird beauftragt, den Be-
bauungsplan „Saalau Ziegeleistraße“ in der Fassung vom Februar 
2019 beim Landratsamt Bautzen zur Genehmigung einzureichen 
sowie den Satzungsbeschluss ortsüblich bekanntzumachen. 
Dabei ist auch anzugeben, wo die Satzung während der Dienst-
stunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt wer-
den kann.

Die o.g. Satzung mit allen Bestandteilen (Planzeichnung, textliche 
Festsetzungen, Begründung inklusive Artenschutzfachbeitrag und 
Umweltbericht) wird während der Dienstzeiten im Rathaus, Markt 
1, 02997 Wittichenau, Zimmer 4 und 5, zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten. Bei der Einsichtnahme kann Auskunft über den 
Inhalt verlangt werden.

Wittichenau, 18.02.2019

Markus Posch
Bürgermeister

 Termine Papiercontainer       2019 

März 04.03. bis 11.03.2019 
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Verkehrssicherungspflicht: 
Wer ist für Bäume an Gewässern 

verantwortlich?
Bitte informieren Sie sich über Ihre Verkehrssi-
cherungspflicht!
Die Landestalsperrenverwaltung ist verantwortlich für die Unter-
haltung der Gewässer I. Ordnung* im Freistaat Sachsen. Dazu 
gehören die Pflege des Gewässerbettes und der Ufer. Aufgaben 
sind dabei unter anderem die Sicherung von Uferbefestigungen, 
Renaturierung und Aspekte der Gewässerökologie wie Beschat-
tung der Wasseroberfläche. Besteht aus wasserwirtschaftlicher 
Sicht Handlungsbedarf, sichert und pflegt die Landestalsperren-
verwaltung auch den Baumbestand an den Gewässern I. Ord-
nung. Außerdem entfernt sie Abflusshindernisse wie umgefallene 
Bäume aus den Flüssen.
Für eine darüber hinausgehende Baumkontrolle und Baumpfle-
ge ist die Landestalsperrenverwaltung allerdings nur auf den 
freistaatseigenen Flurstücken verantwortlich. Auch an den Ge-
wässern I. Ordnung gehören viele Grundstücke den Gemeinden, 
Privatpersonen oder Unternehmen. Hier ist der jeweilige Grund-
stückseigentümer verkehrssicherungspflichtig.
Selbst wenn die Landestalsperrenverwaltung den Baumbestand 
auf diesen Grundstücken im Rahmen der Gewässerunterhal-
tung pflegt, entbindet dies den Grundstückseigentümer nicht von 
seiner Verkehrssicherungspflicht. Wenn Bäume aufgrund von 
Vernachlässigung zu Abflusshinternissen werden, kann die Lan-
destalsperrenverwaltung laut Wasserhaushaltsgesetz die Kosten 
für die Beseitigung dem Grundstückseigentümer in Rechnung 
stellen.
Flurstücke, deren Eigentum im Grundbuch als „Die Anlieger“ ver-
zeichnet ist, gehören den Gemeinden. Das wurde im Jahr 1948 
im Gesetz über die Aufhebung von Altgemeinden und Beräumung 
alter Vorrechte sowie in den zugehörigen Durchführungsverord-
nungen geregelt.
Durch Schnee, Stürme, Krankheit oder Überalterung kann es 
passieren, dass Bäume an den Ufern nicht mehr standsicher sind. 
Durch umfallende Bäume oder abbrechende Äste können große 
Schäden entstehen – im schlimmsten Fall können Personen ver-
letzt werden. Deshalb müssen Bäume dort, wo eine Gefahr für Ei-
gentum oder Leib und Leben besteht, regelmäßig kontrolliert und 
gepflegt werden. Jeder Grundstückseigentümer sollte sich seiner 
Verkehrssicherungspflicht bewusst sein. Bitte informieren Sie sich 
in Ihrem örtlichen Grundbuchamt!
*In Sachsen sind die Gewässer in zwei Kategorien eingeteilt: die Gewäs-
ser I. Ordnung, die vom Freistaat Sachsen unterhalten werden, und die 
Gewässer II. Ordnung in Zuständigkeit der Kommunen. Zudem fließt die 
Bundeswasserstraße Elbe durch den Freistaat, für das das Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsamt verantwortlich ist.

Zum Valentinstag: Weniger Blumen aber mehr 
Schokolade aus dem Ausland
 Blumen und Blüten mit einem Warenwert von 8,73 Millionen € kamen 
im Jahr 2017 aus dem Ausland nach Sachsen. In den Monaten Januar 
bis November 2018 betrug der Einfuhrwert dieser Waren 6,57 Millionen 
€. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes setzt sich damit der 
Rückgang dieser Importe voraussichtlich fort. Zehn Jahre zuvor im Jahr 
2008 war der Warenwert dieser Lieferungen in den Monaten Januar bis 
November mehr als doppelt so hoch (14,95 Millionen €). Außerdem ha-
ben sich die Preise für Schnittblumen in den letzten zehn Jahren um 
mehr als 30 Prozent erhöht. Erwartungsgemäß kam der überwiegende 
Anteil Blumen und Blüten im Wert von 6,42 Millionen € (Jahresteil 2018) 
aus den Niederlanden (98 Prozent). 
Ganz anders sieht es bei Schokolade und Pralinen aus. Von Januar bis 
November 2018 wurden diese Süßigkeiten im Wert von 25 Millionen € 
importiert. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2008 waren es 17,53 Millio-
nen € (Anstieg um 42 Prozent). Allerdings gab es auch hier in den letz-
ten zehn Jahren Preissteigerungen von 29 Prozent bei Schokolade und 
sechs Prozent bei Pralinen. Wichtigster Zulieferer ist die Tschechische 
Republik mit einem Anteil von über 80 Prozent (Jahresteil 2018).
Außerdem wurden von Januar bis November 2018 Pralinen und Scho-
kolade im Wert von 30,86 Millionen € ins Ausland geliefert, mehr als das 
Doppelte gegenüber dem gleichen Zeitraum zehn Jahre zuvor. Mit 5,19 
Millionen € war die Tschechische Republik bis November 2018 auch der 
größte Abnehmer.  

Neue Förderrichtlinie „Regionales Wachstum“ unterstützt 
kleinere Unternehmen und Unternehmensnachfolger 

im Freistaat Sachsen - vor allem im ländlichen Raum -
Am 22.01.2019 wurde die neue Förderrichtlinie „Regionales Wachstum“ beschlos-
sen. Sie soll in den nächsten zwei Jahren vor allem kleinere Unternehmen im ländlichen Räumen 
mit gezielten Investitionen fördern. Insgesamt sind Landesmittel in Höhe von 27 Millionen Euro 
vorgesehen.
Der Freistaat Sachsen richtet sich mit seinem Förderprogramm verstärkt an Unternehmen mit we-
niger als 50 Mitarbeitern und Standorten außerhalb der kreisfreien Städte Chemnitz, Dresden und 
Leipzig. Ziel ist es, nicht nur Unternehmen nachhaltig zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern, son-
dern auch die Attraktivität und Angebotsvielfalt in den ländlichen Regionen insgesamt zu verbes-
sern. 
Geförderte Unternehmen sollen befähigt werden, ihre Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu 
optimieren. Darunter sind zum Beispiel die Anschaffung von modernen Anlagen und Maschinen zu 
verstehen, aber auch die Förderung von Maßnahmen wie Prozessoptimierung und die Erhöhung 
von Umsätzen. Auch das Thema Digitalisierung spielt im Förderprogramm eine wichtige Rolle und 
wird unterstützt.
Die förderfähigen Unternehmen erhalten so einen Zuschuss von 30 % ihrer Investitionskosten. Im 
Landkreis Görlitz sind es sogar 40 % der Kosten, die gefördert werden.
Besonders interessant wird die Förderrichtlinie „Regionales Wachstum“ für Unternehmensnachfol-
gen. Nachfolger können sich die Kosten, innerhalb der kommenden zwei Jahre nach einer Übernah-
me, für Neuinvestitionen mit bis zu 50 % fördern lassen. Insgesamt sind für Unternehmensnachfol-
ger bis zu 200.000 Euro aus dem Förderprogramm möglich.
Voraussetzungen für eine Förderung durch den Freistaat Sachsen sind neben der konzeptionellen 
Weiterentwicklung des Unternehmens, der Erhaltung bestehender Arbeitsplätze auch eine Minde-
stinvestition von 20.000 Euro.
Das Förderprogramm ist am 07.02.2019 gestartet und kann ab sofort bei der 
SAB bis zum 31.12.2020 beantragt werden.

Wittichenau, 18.02.2019                  Markus Posch 
                                                         Bürgermeister
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Werte Bürgerinnen und Bürger,

die nächste Sitzung des Vergabeausschusses der Stadt Wittichenau findet

 am Donnerstag, dem 28.02.2019, um 18.20 Uhr,

in der Stadtverwaltung Wittichenau, Ratssaal, statt.

Tagesordnung (öffentlicher Teil):

 Beschlussfassung zur Vergabe des Loses 10 a – Innentüren für den Er-
satzneubau Kindertagesstätte Wittichenau

 Beschlussfassung zur Vergabe des Loses 22 – Elektroinstallationsar-
beiten für Starkstromanlagen für den Ersatzneubau Kindertagesstätte Wittichenau

 Beschlussfassung zur Vergabe des Loses 22 a – Elektroinstallationsar-
beiten für Schwachstromanlagen für den Ersatzneubau Kindertagesstätte Wittich-
enau

Markus Posch
Bürgermeister

Wirtschaftsregion Lausitz: 
Innovative Ansätze zur Strukturentwicklung gesucht

Wirtschaftsregion Lausitz startet 2. Projektaufruf 
im Bundesprogramm „Unternehmen Revier“

Die Wirtschaftsregion Lausitz ruft vom 18. Februar 2019 bis spätestens 18. März 
2019 zum 2. Projekt- und Ideenwettbewerb auf. Inhalt ist die Umsetzung des Re-
gionalen In-vestitionskonzeptes auf Grundlage des Bundesmodellvorhabens „Un-
ternehmen Revier“ zur Förderung von Maßnahmen zur Strukturanpassung in der 
Braunkohlebergbauregion.
http://wirtschaftsregion-lausitz.de/de/Kompetenzfelder/zukunftsdialog/regionales-
investitionskonzept.html
Neuartige Projektideen zu den Themen:
▪ Produktentwicklung/ Geschäftsfelderweiterung,
▪ Mobilität und Verkehr,
▪ Bioenergie/Algenbiomasse und Seethermie und
▪ Berufsfrühorientierung,
die möglichst mit einer Geschäftsfelderweiterung oder Neugründung von Unter-
nehmen einhergehen, können mit bis zu 200.000 Euro gefördert werden.
Die Wirtschaftsregion Lausitz GmbH tritt in diesem Prozess als Regionalpartner 
des Bundes auf und übernimmt u.a. das Projektmanagement, Beratung von Ak-
teuren und die Geschäftsführung des Regionalen Empfehlungsgremiums.
Für Projekte, die in den sächsischen Landkreisen Bautzen und Görlitz umgesetzt 
wer-den, ist der Landkreis Spree-Neiße als Treuhänder des Bundes mit der Ab-
wicklung der Fördermittel betraut. Der Abwicklungspartner prüft die Anträge auf 
Konformität, bewilligt die Projekte, reicht die Fördermittel aus und führt die Mittel- 
und Verwendungsnachweisprüfung durch.
Weitere Informationen zum 2. Projektaufruf sowie das Formular für Projektskizze 
und Merkblatt zu finanziellen Aspekten u.a. finden Sie unter Zukunftsdialog 
Lausitz auf der Internetseite www.wirtschaftsregion-lausitz.de.

Besonderer Beachtung bedarf, dass die 
Abgabefrist mit Posteingang vom 
18.03.2019 bei folgender Postanschrift 
gewährleistet sein muss:
Landkreis Spree-Neiße
c/o Wirtschaftsregion Lausitz GmbH
Am Turm 14 03046 Cottbus
Auch eine digitale Einreichung der Pro-
jektskizzen ist unter den im 2. Projek-
taufruf genannten Email-Kontakten bis 
zum vorgenannten Termin möglich.
Bei Fragestellungen steht Ihnen im 
Landkreis Bautzen der Referent Struk-
turwandel als Ansprechpartner unter 
folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:
Herr Detlef Haufe
Tel.: 03591 5251 84005
Email: detlef.haufe@lra-bautzen.de
Nutzen Sie die Chance, den Struktur-
wandel in der Lausitz frühzeitig mitzu-
gestalten!
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